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DEFI B UN DES M j N ISTER FO R Fr NANZEN )JlI. Gesdzgebungsperi°V,Bl en 1 19?3 07 30 
Z .. 60S'1-Pr .. 2/73 

},.:n die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Pal'lament 
!Li.~ n_~.!_ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Helga i:lieser und Genossen vom 

19~Juni 1973, Nr.,1331/J, betreffend IIDie Frau in der \.firtschaft", 

beehre ich mich mitzuteilen: 

I~' '1 '\ -. -'- ) 
"f'.Y.:... .. :.:.L ~L l L- "a. _:. 
Grundsätzlich ist darauf hinzu\'feisen, daß ei11 Steuerf:ceibetrag 

nicht als lqui valent für eine sozialpolitj.sche I1aßna..h.me - eine 

solche stellt das zum Vergleich herangezogene Karenzurlaubsgeld. 

für nichtsclqständig 8r"'Jerbstätige Frau dar - geeignet ist .. 

\'lährend nämlich die AuszalÜfu"1g des Karenzurlaubsgeldes ab einem 

bestimmten Einkommen des Ehegatten eingestellt itlird, vJi.i.rde ein 

Steuerfreibetrag sich llli t steigendem Einkommen und d.er damit 

verbundenen. progressiv steigenden Einkoromensteuerbelastung in 

zunehmend.em 11aße aus'ltiirken" i"lit anderen Worten~ Je geringer 

die soziale Bedürftigkeit, desto höher \·järe der Effekt der 

Steuerbcg,iinstigung. Bezieht hingegen eine selbständig. er'\"lerbs­

tätige Frau im Jahr der Geburt ihres Kindes - etwa infolge ge­

sundheitlieh bedingter, weitgehend herabgesetzter Arbeitsfähig­

keit - nur ein geringfügiges Einkommen~ dann kommt bei ihr der 

Steuerfreibetrag nicht oder nur un'l,-resentlich zum Tragen" Sollte 

daher eine dem Karenzurlaubsgeld entsprechende legistische Maß­

nahme für selbständig erwerbstätige Frauen ins Auge gefaßt \'ler­

den, dann wäre wohl eher eine sozialpolitische.Regelung zu 

empfehlen., 

41L1.L1i t_" b) : 
Für die Ein.kommensbesteuerung i.st es grundsätzlich unerheblich, 

mi t i...,relchem Ausmaß CL."1 Arbeit die Einkommenserzielung verbunden 
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ist. Dieser Grundsatz ist schon deswegen zwingend geboten, 

weil das .Verhältnis von Arbeitseinsatz, Arbeitserfolg ~~d 

finanziellem Nutzen von Fall zu Fall völlig verschieden scin 

kann. Davon abgesehen, gehört aber gerade beim selbständig 

Erwerbstätigen die freie, weisungs~~gebundene Einteillli~g 

seiner Arbei tszei t zu den Wesensmer1.'"ID.alen seiner Tätigl;:ei t .. 
Die Erfahrung zeigt auch,. daß der selbständig Erwerbstätige 

regelmäßig in der Lage ist, durch entsprechende Arbeitsein­

teilung Zeit für Urlaub 'lIDd Erholung zu finden .. Der Umstand, 

daß "'lEi.hrend dieses Zeitraumes - würde el ... nicht für die Er­

holung, sondern für zusätzliche A:i.'bei tsleistu.ngen genutzt 

'''1erden - die Erzielung zusätzlichen Einkommens möglich v[äre, 

trifft für nichtselbständig Ervverbstätige in gleicher Weise 

zu und muß daher schon aus diesem Grund unoeachtlich bleiben" 

Zu 1) lit"c): . ....-
Eine derartige l"1aßnw.JD.e, die. in gl eicher \.J'eise auch für 

nichtselbständig ErVlerbstätige vorgesehen Nerden mlißte, er­
scheint vor allem aus zvlei Gründen nicht realisierba::c'!' 

1 .. Die Tätigkeit einer Haushaltshilfe umfaßt ausschließ­

lich Aufgaben~ die eIer privaten Lebensfi.ih:r:'ung des Ar­

beitgebers zuzuordnen sindo Eine ßener~le Absetzbar­

kei t der Kosten für eine Hau.shal tshilf'e 'l-rUrde da...1:ter 

praktisch eilie weitgehende steuerliche Berücksichti­

gung von Kosten der privaten Lebensführung bedeuten, 
,. • 1.T· '1 • rl B -I' d n "''' ..... . SOlun l.lil wlCLerspruch zu \.leI.' es clwrnung es B c:.vi' ... lll-. 

k t .. I' .f>·'l] , ommens euer'gesetz stehen und - bel eJ..ner a .J_..J..a ,J..gen 
.Änderung dieser Bestimmung - zu kaum vertretbaren 

bUdgetären Ausfällen führen., Es darf aber darcruf hin·­

ge\viesen werden, daß in ~.~n~~e.lfällE:.g auch nach der 
bestehenden Rechtslage zwangsläufig entstehende Kosten 

für die Beschäftigung einer Haushaltshilfe als auBer­

gewölmliche Belastungen steuerlich Berücksichtigung 

finden können. Der Ver'waltungsgerichtshof legt allc:;;r­

dings bei Prüfung des Vorliegens der J:1erkmale der 

AuS "I' "h l' b,l~ 't "~d (':' ... , ~,., J;>' ']'f:~+' l,,,,s·"''''''.'J ers . e "'gei,vo n lC ll\.eJ. I,;...u. Zlwo.ngö..i.aU.i.lgL:).i..i.J ,_t. ... ~, ... .t.u. 

strenge l"laßstäbe an (vgl"Erkenntniss8 vom 13"Okt. 

196'7, ZI .. 926/6'7, vom 5 .. Nov .. 1969, Zl.,12LW/68, und vom 

26.Feb .. 1971, Zl~839/70). 
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eine Hal1.S-· 

haI tshilfe hätte aber auch zur Folge, daß eüe ver-
I"'T.'\,re' ,phC!':~a" ':-'l' Q'e'y, 
'';..1.. " •.• ,J... V"-"' V U 0 .L.t..., im 

Haushalt beschäftigten Ehefrau beim Ehemann in 

gleicher \{eise steuerlich berücksichtj.gt y{erden müßtü 

(der derzeit vorgesehene A1J.einverdienerabsetzbetrag 
kör.u"'lte vIOhl kaum als Äquivalent angesehen ":erden),, 

Di,ese K0l1SeC1..1enZ 'l:rlirde ~ edoch zu einer Verviel--
.• v 

facb:ung des unter I)kt" 1 e:r\1ähnten buclgetä:cen. Ausfalles 

:.führen" 

Die, steuer'liehe Absetzbarkeit vor~ Fortbildungskosten (vJei~· 

ist bereits in zweifacher Weise im Ein-
ko:m:m.ensteuergesetz '19'72 vorgesehen: Handelt es sich um eine 
Fort-bildung im erlernten und. ausgf;übten Beruf ~ d3.n.n können 

die en~t8:prechellden Kosten voll als Betriebs8.usgaben DZ,rr" 

\'!erbu.ngskosten geJ.telld gemacht l'J'Grdeu; hanc.lel t os sich um 

Ausbilc1ungskosten für einen n'och nicht ausgeübten, erst 

8.Il.gest:r·ebten Beruf, daYlJl stellen die ervlachsenden Kosten 
außerge\'iöhnliche Belastungen im Sinne des § 31.+ Abs <> '7 EStG 

dar 7 die bis zu einem Betrag von S 12 .. 000 jä:nrlich als 

solche geltend gemacht '\."l'erden können .. 

Die Beant'ltlort1.lng der Fragen 2 und 3 ergibt sich bereits aus 
der StellungllR}'lme zum 1 .. imfragepunkt .. 
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